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Bila nzie ru n g vo n S po rtrechteve rt ra g e n ['-.tiiit'
L---,;.j

nach HCB, /FRS und US-CAAP aus Sicht eines
we r befi n a n z i e rte n Fe r n se h se n d e rs

C E R R I T  B R Ö 5 E L  / C H R I S T I A N  Z W I R N E R

In einem sich dynamisch entwickelnden Marktfür Sport
übertragungsrechte rückt auch deren bilanzieile Behand-
Iung in den Blickpunkt des ölfentl ichen Interesses. Zum
einen haben die Preissteigerungen der letzten Jahre einen
direkten EinJluss auJ die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Erwerber; zum anderen bedingt ein zunehmendes
K ap it a Im arktb ewu s st s e in d e r a g i e r en d e n Wirt s ch aJt s -
sublekte verstärkt eine den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechende bilanzielle Abbildung und Bewertung s olcher
Vermögenspositionen respektive der diesen innewoh-
nenden Chancen und Risiken. Vor diesem Hintergrund wird
d i e bil an ziell e B eh an dlu n g v o n Sa oft üb ertr ag ung sr e cht e n
aus der Sicht werbeJinanzrerter Fernsehsender gemr)J3 HGB
sowie IFRS und US-GAAP analysiert.

t  E in le i tung

Nicht zuletzt die Probieme der KirchGruppe haben bewie-
sen, dass dle Bewertung von Film- und überlragungsrech-
ten vor dem Kauf (vgl. Brösel zooz, zoo3 a, zoo3b) sowie die
anschließend auftretende Frage der biianziellen Behand-
lung dieser Rechte stetig an Bedeutung gewinnen (vg1. Zwrr-
ner 2o02: 245). Eine beharrlich zunehmende Nachfrage auf
dem Rechtemarkt frihire zu astronomischen preisen. Diese
Entwrcklun g ist mcht nur auf dem Markt fur Spielfilmrechte

zu beobachten, sondern in noch viel größerem Maße auf
dem Markt für Sportübeftragungsrechte (vgl. Tab.r und
Tab.z). So wird in Europa im Jahr zoo4fw die übertragung
derOll.rnpischen Sommersplele beinahe das r6o-fache des
Jahres ry72 gezahlt; in den USA immerhin noch fast das
6o-fache. Ahnlich entwickelten sich in Deutschland z. B.
die Preise fur die Bundesliga-Rechte: Für die Saison zoo3l
zoo4 sind mit z9o Mio. € mehr a_ls das 9o-fache der Saison
t98o I t98t erforderlich (bezüglich der Rechnungslegungs-
vorschriften für die Fußball-Bundesliga wlrd verwiesen
auf Littkemann et al. zooz).

Tab.t: Preisentwicklung für die übertragungsrechte der OIym-
pis che n S ommer spiele (Quelle : S olb e r g z o o z : 6 5)

Umso mehr erstaunt, dass lnsbesondere die biianzielle Be-
handlung von Sportübertragungsrechten nur vereinzelt
Thema von wlssenschaftlichen Beiträgen ist und sich da-
bei ausschireßlich auf die handelsrechtliche Bilanzierung
beschränkt (vgl. Söffrng/Schmalz 1994; Rodewald r995;
Ladeur r998;  Herz ig r998;  Brösel  2o04;  Schorcht /Krosse
zoo4), während sich die wissenschaftl iche Betrachtung
der Bilanzierung von Filmrechten sowohl nach deutschen
ais auch nach internationalen Standards immer größerer
Beliebtheit erfreut (vgl. insbesondere in jüngerer Zeit Bauer
zoor; Küting/Zwirner 2oo1; Ruhnke/Nerlich 2oo3; Zwirner
zoo3). Vor diesem Hintergrund wird in den nachfolgenden

Preisentwicklung
Olympische Spiele
in Mio. USS

Europa U5A

1972
'1976

1 980
1984
1 988
1992
1 996
2000
2004

2008

7 2

2 t n

30,2
94,5
247,5
350,0
394,0
443,0

r J , c
2 \ 6

72,3
225,6
300,0
401,0
456,0
705,0
793,0
894,0
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,1,  . , ; . : Ausfuhrurngen - ausgehend von der Darsteliung der Beson-
derheiten des Bewedungsobjekls - die bilanzielle Behand-
Iung von Sportrechteverträgen aus Sicht der Käufer, hier
spezieli aus Sicht werbefinanzierter Fernsehsender, so-
wohl nach den Regeiungen des deutschen Handelsrechts
als auch auf Basis internationaler Normen, konkret der
IFRS und der US-GAA-B analysiert.

Tab.z: Preisentwicklung für die Übeftragungsrechte der FuJ3-
ball-Bundeslig a (O_uelle: Meier 20 oo: Q)

z Sportübertragungsrechte und Sportrechteverträge

Übeftragungsrechte (vgl. Brösel 2oo3:42; zoo4 sowie Ro-
dewald ry g 5; Heftig t9 98 : zz6) umfassen alle Befu gnis se,
die elnem Fernsehveranstalter zuwachsen müssen, um
ein Ereignis (2. B. eine Sportveranstaltung) direkt, zeitver-
setzt oder als Zusammenfassung übertragen zu können.
Dle Möglichkeit, eine Sportveranstaltung oder einzelne
Teiie derselben gegen Entrichtung elnes vereinbarten Ent-
gelts innerhalb eines definierten geografischen Verbrei-

tungsgebiets und unter Nutzung festgeiegter Verbrei-

tungswege zu übertragen, wird zwischen Veranstalter

und Rundfunkanbieter durch einen Sportrechtevertrag
(vgl Brösel zoo4) geregelt. Der Sportrechtevertrag wird

zivilrechtl ich ais Kaufvertrag, bei mehrmonatiger oder
mehrj ähriger Laufzeit speziell a1s SukzessMieferungsver-
trag eingeordnet. Darüber hinaus muss der Rundfunkan-
bieter das Recht zur Nutzung der Femsehsignale erwerben,
die in der Regel von einem ortsansässigen Rundfunkun-

ternehmen durch einen Produktionsvorgang erzeugt und
dem ausstrahienden Fernsehsender an einem techni-
schen Übertragungspunkt bereitge ste11t werden.

im Mittelpunkt der Übertragung einer Sportveran-
staltung stehen die Darbietungen und Leistungen derteil-
nehmenden Sportler, die keine ausübenden Künstler im
S innc  dec  (  - z r  I ] r hG  q rnd  l - ) i c  

' I  
The r t r : o r l no  c i ne r  Sno r f -

J  / l  v a I U

veranstaltung basiert nicht auf elnem urheberrechtl ich

MW r/2oo4 r . . lahrgang

geschützten dinglichen Verwertungsrecht und stellt somit
auch kein Filmwerk im Sinne der \! 88 bls 94 UrhG dar.
Dem Veranstalter stehen zum Schutz seiner wirtschaft-
lichen Interessen vielmehr Ansprüche auf Unterlassung
der Übert ragung zu,  d ie s ich in  Deutschland beispie ls-
weise aus 5 t UWG, $ 823 abs. r BGB und $ 826 BGB ergeben
können. Daruber hinaus kann der Veranstalter als Eigen-
tümer oder mietrechtlicher Besitzer des Veranstaltungs-

ortes aus $\ Sof, roo4 BGB oder $! 862,859 BGB ein Haus-

recht gegenüber demjenigen geltend machen, der versucht,

die Veranstaltung ohne seine Genehmigung zu übertra-
gen. Grundgedanke des Sportrechtevertrags ist deshalb

nicht die Übertragung von urheberrechtlich geschützten

dinglichen Verwertungsrechten, sondern der Verzicht des

Veranstalters auf selne Ansprüche auf Unteriassung der

Übertragung. Demnach ist der Gegenstand des Kaufver-
trags das Recht elnes Fernsehsenders, von einer Veranstal-

tung zu berichten, ohne der Gefahr von Abwehransprü-
chen ausgesetzt zu sein, und zudem das zu Übertragungs-
zwecken erforderliche technische Fernsehsignal zu nutzen
(vgi. Ladeur r989: 886; Hausmann r gg4:i.ogo;von Hartl ieb
r99r: 73, zo 6).Die Exklusivübertragungsbefu gnis, dre regel-

mäßlg mit der Pflicht zur Übertragung bestimmter Telle
einer Sportveranstaltung elnhergeht, betrifft dabei ge-

wöhrLlich eine Gruppe von Einzelveranstaltungen, die sich
auch über mehrere Jahre verteilen können. in den Sport-

rechteverlrägen sind ferner die Nebenrechte und -pflich-

ten vereinbart, wie beispielsweise die Befugnis zur Zweit-
verwertung, das Gastrecht des Senders ln der Sportstätte

und die Weiterveräußerung der Sporirechte.
Bei Spodubertragungen handelt es sich um Programm-

bestandteile, die an eine strikte zeitliche Aktualität gebun-

den sind (vgl. Bröset 2ooz: ee). Die Auswertung der Über-

tragungsrechte im Sinne einer Verwertungskette wie bei

Filmwerken (vgl. zu dieser beispielsweise m. w. N. Zwlrner

2ao2:2\e) ist deshalb ausgeschlossen. Fur Fernsehsender

kommen bei Sportübertragungsrechten regelmäßig drei

Auswertungsformen in Betracht. Erfolgt die Ausstrahlung

der Sporlveranstaltung zeitgleich, wird von einer Direkt-

übertragung gesprochen. Dlese lst dadurch gekennzeich-

net, dass vor Beginn der Übertragung der Handlungs-
verlauf der Veranstaltung nicht vorhersehbar und dle

erforderliche Ausstrahlungszeit in der Regel nicht ein-

deutig bestlmmbar ist. Ahnlich verhält es sich auch bei

der zeitversetzten Ausstrahiung vo1lständiger Veranstal-
tungen. Da der Sportrechtevertrag regelmäßig vor der

Durchführung der Veranstaltung abgeschiossen wird,

sind Handlun gsverlauf und erforderliche Aus strahlungs -

zeit zum Erwerbszeitpunkt der Rechte unsicher. Im Unter-
schied zur Direktübertragung ist der Termin der zeitver-

setzten Ausstrahlunq jedoch kein Datum; vielmehr wird

vertraglich eine Sperrfrist vereinbart, um beisprelsweise
die wirtschaftllche Handlungsfreiheit des Veranstaiters

und gegebenenfalls die Auswertung der Dlreklübertragung

Preisentwicklung
Fußball-Bundesliga
inMio .€

Lizenzgebühr pro

5pielzeit

1 980/1 981
1 985n 986
'1990/1991

1 995/1 996
1 998/1 999
2000/2001

200112002 (geplant)
200112002 (gezahlt)

2002/2003 (neu)
2003/2004 (neu)

3,2
o ,  l

) q ^

84,4
130,4
355,0
358,0
278,0
290,0
290,0



durch einen anderen Fernsehsender nicht zu beeinträchti-

gen. Die drltte Moglichkeit lst die Auswertung der Spott-

übeicragung durch eine zusammenfassende Berichterstat-

t un g . IJ nter Inkaufnahme verringerter Aktua-lit dt kann der

Fernsehsender die Ausstrahlung des Sporterelgnisses auf

die interessantesten Szenen reduzleren und gleichzeitig

Planungssicherheit hinsichtlich der erforderiichen Über-

tragun gszeit erlangen.
Nachfolgend soll nunmehr sowohl nach nationalen als

auch nach internationalen Vorschriften dargestelit wer-

den, wie der Erwerb von Sportübertragungsrechten aus

Käufersicht bilanziell zu berücksichtigen ist.

3 Sportrechteverträgenachdeutschen Rechnungs-

legungsnormen

3.1 Rechtsrahmen und Zielsetzung

Das nationale Handelsrecht ist im Wesentlichen in den ge-

setzlichen Normen des deutschen Handelsgesetzbuches

kodifiziert. AIs Normierungsgremium für Fragen der Kon-

zernrechnungslegung hat sich darüber hinaus das Deut-

sche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) eta-

bliert. Die Vorschriften des ersten Abschnitts des Dritten

Buches des HGB (55 zl8-26: HGB)sindvon a1len Kaufleuten

i. S d. Gesetzes (55 r-Z HGB) einzuhaiten. A1s Hauptzlel der

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften gilt die Er-

mittlung des ausschüttungsfähigen Gewinns bei gleich-

zeitigem Schutz der Gläubiger. Hierbei dominiert das

Vorsichtsprinzip (kodiflziert in \ z5z Abs. r Nr.4 HGB) die

Rechnungslegung nach HGB. Das HGB stellt ein natio-

nales Rechnungslegungsnormensystem ohne interna-

tionalen Geltungsanspruch dar.

3.2 Bi lanzie l le  Behandlung des Übert ragungsrechts

Im Sinne des Einzelbewertungsgrundsatzes (vgl. $ z5z Abs. r

Nr.3 HGB) gil i  als maßgebliche Bewertungseinheit die

Summe aller Übelcragungsrechte an elner Veranstaltung.

Bel einem uneinheitiichen Nutzungs- oder Funktionszu-

sammenhang müssen die mit den Übertragungsrechten

erworbenen Nebenrechte bilanzrechtlich selbststandig

berücksichtigt werden. Übertragungsrechte stellen auf-

grund ihrer fehlenden Körperlichkeit für einen Fernseh-

sender einen immateriellen vermögenswerten Vorteii dar
(vgl. Herzig r9 98: zz6; Brösel zoo4). Da eine Legaldefinition

des Begriffs,,Vermögensgegenstand" im Handelsrecht
fehlt, ist bei der Beurteilung der AktMerungsfähigkeit ge-

maß den Grundsatzen ordnungsmäßlger Buchführung
(GoB) auf das Vorliegen der abstralcten und konkreten

Aktivierungsfähi gkeit abzustellen.
Die abstrakte Aktivierungsfätugkeit stellt nach der handels-

rechthchen Konzeption auf die Schuldendeckungsfähigkeit

, i

des in Rede stehenden Vermögenswertes ab und umfasst
vor allem die selbstständige Verwertbarkeit. Die steuer-
rechtliche Konzeption verlangt neben der selbstständigen
Verwertbarkeit auch die Beachtung des VermögensprLnzips
und des Greifbarkeitsprinzips. Die bilanzielle Gretfbarkert,
die hauptsächlich bei immaterielen Vermögenswerten ein
ProblemdarsteJlt,begri.rndet den Status des sog.Vermögens-
gegenstands bzw. verleiht dem in Rede stehenden Wert
Vermögensgegenstandscharakter. Sie setzt ein indMdua-li-
sierbares Gut voraus, das nicht im Allgemeinen aufgeht.
Werden immaterlelle Vermögenswerte durch ein gesetzlich

oder veicraglich abgesicheftes Recht konkretisiert, so ist

regelmäßig von bilanzieller Greifbarkeit auszugehen. Die
selbstständig e Verw ertb arkeif lst gegeben, werrn der dem Ver-

mögensgegenstand zugrunde liegende Wert gegenuber

Dritten verr'vertbar ist und sich damit die Mögiichkeit der
Schuldendeclqrng eröffnet. Hierbei wird häufig auf den Be-
griff der Verkehrsfähigkeit abgestellt, worunter nach herr-
schender Meinung die Einzelveraußerbarkeit eines Vermö-
gensgegenstands verstanden wird (vgl. Baetge et a1. zoo3:r38).

Sportüberlragungsrechte slnd aufgrund ihrer berspiels -

weis e im Sportrechtevertra g gere gelten Überlra gbarkeit

selbstständig verkehrsfähig. Zudem kann ihnen im Ge-
schä{lsverkehr ein selbstständiger Wert belge}egt werden.
Als übertragbare und greifbare Vermögensvorteile sind
Übertragungsrechte somit abstrakt aktivierungsfähig
f r r o l  l j a r z i o  r n n Q '  o o q \

Die abstrakten Aktivierungsvoraus setzungen werden
durch gesetzliche Vorschrlften flankiert, die den Rahmen
für eine konkrete Aktivierungsfühigkeit setzen Elnerseits
gilt der Grundsatz der Nichtbilanzierung schwebender
Ge schäft e, wonach Vermö gens ge genstände nur bllanziert
werden dür fen,  wenn sre keine Verpf l tchtungen oder
Ansprüche aus schwebenden Geschäften darstellen (v91.

Herzlg 1998: 229). Andererseits steht dem Ansatz nicht ent-
geltLich erworbener immaterieiler Vermögensgegenstände

imAnlagevermögen dasÄktivierungsverbot des f 248 Abl z
HGB entBeBen. lf ies beruht auf der Annahme, dass ein- ' - i  ' . " ö * ö

entsprechender Vermögens ge genstand aufgrund fehlen-

derWertzuweisung durch den Markt sowre nur schwer ab-
zuschätzender Herstellungskosten nicht in hinreichen-

dem Maß bewertet werden kann und somit vermeintiich

kelne Schuldendeckungsfählgkeit gegeben ist. Entgelt-
licher Erwerb setzt als Gegenlelstung cien Zahlungsfluss
voraus (vgl. Baetge et al. zoo3:z7o) und ist bei Übertragungs-
rechten gewöhnlich mlt der vereinbarten Kaufpreiszah-

Iung an den Veranstalter gegeben. Die Kaufpreiszahlung
stellt demnach die ursprüngiichen (originaren) Anschaf-
fungskosten i. S. d. 5 255 HGB dar, die beim Käufer im Rah-
men der Zugangsbewertung den Ausgangspunict der bilan-
ziellen Behandiung darstellen.
Vereinbarungen über Sportübertragungsrechte sind
schwebende Geschafte. Rechte und Pflichten aus schwe-
benden Verträgen gleichen slch bllanzrechtlich aus. Als

MW r /2oo4  r .  Jah rgang
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Ende des Schwebezustands wird die vollständlge Erfül-

iung des Vertrags durch den zur Sachlieferung oder Dienst-

leistung Verpflichteten angesehen. Das Ende des Schwe-

bezustands ist vom Zeitpunkt,der Kaufpreiszahiung durch

den Fernsehsender unabhängig (vgl. Woerner ry84:4gt).
Die Leistung des Senders in monetärer Form wird im

Regelfall schon vor der Veranstaltung und somit auch vor

der Ausstrah-lung erbracht. Der Schwebezustand endet bei

(nicht auf urheberrechtllch geschützten dinglichen Ver-

wertungsrechten baslerenden) Übertragungsrechten je-

doch erst mit der Unterlassung der Geltendmachung des

Abwehrrechts des Veranstalters gegen die Übertragung.

Diese Abwehransprüche des Veranstalters können jedoch

nur zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltend gemacht

werden. Gemäß dem Grunds atz der Nlchtbilanzierung

schwebender Geschäfte sind Übertragungsrechte also

nicht konkret aktivierungsfählg. Eine Aktivierung des

Sportübertragungsrechts belm Erwerber als Vermögens-

gegenstand ist somit vor dem Tag der Veranstaltung aus-

gescNossen (vgl. Herzig 1gg8:23o; Brösel zoo4; Schorcht/
K r o q q e  r o o r t . c o )

3.3 Bilanzielle Behandlung des Kaufpreises

Fraglich ist nunmehr, wie bilanziell mit einem zum Bi.lanz-

stichtag bereits geflossenen Kaufpreis zu verfahren ist,

wenn die Sportübertragung nach dem Biianzstichtag

stattf indet. Hinsichtl ich des Ansatzes des Kaufpreises

kommt neben einer sofortigen Aufwandsverrechnung die

Darstellung als Bilanzierungshilfe, als geleistete Anzah-

iung oder als Rechnungsabgrenzungsposten in Betracht.

Bilanzierung shilfen eröffnen dem Bllanzierenden die Mög-

lichkeit, Sachverhalte in der Bilanz zu aktivieren, obwohl

sie keinen Vermögensgegenstand darstellen (vg1. Baetge

et al. zoo3: 4g7).Das Handelsrecht nennt für die Aktivseite

der Bilanz expiizit nur zwel zulässige Bilanzierungshllfen:

zum einen firr Ingangsetzungsaufwendungen nach \ 269

HGB und zum anderenfrir aklive latente Steuern nach $ 274

Abs. z HGB. Strittig lst der Ansatz eines Geschäfts- oder Fir-

menwertes als Bilanzierungshilfe (vgl. hierzu Knop/Küting

2oo3: Rn. 44).Da der in Rede stehende Sachverhalt nicht

die in 5$ z69undz74Abs. z HGB aufgezeigten Kriterien

erfullt und ebenso keinen Geschäfts- oder Firmenwert ($ 255

Abs.4HGB) darstellt, ist eine Abblldung des Kaufprelses

für Übertragungsrechte als -handelsrechtlich erlaubte -

Bi-l anzierungshi-lfe aus geschlossen.

Geleistete Anzahlungen sind Vorleistungen im Rah-

men noch schwebender Geschäfte, die zur Bildung eines

Vermögensgegenstands im SacharLlage- (vgl. $ 266 Abs. z

A.II.4. HGB) oder im Um-laufvermögen (vgl. ! 266 Abs.3 B.l.

4. HGB) führen. Eine Bilanzierung dient der erfolgsneu-

tralen Erfassung des schwebenden Geschäfts. Geleistete

Anzahlungen unterschelden sich von Rechnungsabgren-

zungsposten durch ihre Unbestlmmtheit bezüglich des

MW r/2oo4 r .Jahrgang

Zeltraums der Leistung (vgl. Baetge et al. zoo3:473). Dies ist

für  Übert ragungsrechte jedoch kaum der Fal l ,  wei l  der

Zeitpunkt bzw. -raum der Leistung immer der Zeitpunkt

bzw -raum der zugrunde Iiegenden Veranstaltung und

damit unstreitig bestimmbar ist.

Demge genüber sind Rechn ung sabgrenzung sposten (v gL

Baetge et al. zoo3: 47t) ergänzende Korrekturposten, mit

deren Hiife Zahiungsströme oder Erfolgsgrößen periodi-

siert werden. Dabei sollen Ein- oder Auszahlungen, de einer

Periode in Abgrenzung der Zeit und Sache nach zuzuordnen

sind, auch als deren Aufwand oder Ertrag behandelt wer-

den. Der Anwendungsbereich von Rechnungsabgrenzungs-

posten bezieht sich auf gegenseitige Verträge, deren Leis-

tungen zeitl ich auseinander fallen. Zwlschen Zahlungs-

und Erfolgswirkung besteht dabei ein eindeutiger Zusam-

menhang. Das HGB Iässt nur den Ansatz transitorischer

Rechnungsabgrenzungsposten zu. Hlerbei handelt es sich

um Aus- oder Einzah-iungen, die in einer späteren, zeitlich
jedoch bestimmbaren Periode zu Aufwand oder Ertrag

führen und erst dann erfolgswj.rksam sind. Die Zahlungen

müssen Vorlelstungen darstellen, die auf einem recht-

lichen Anspruch auf Gegenleistung basieren. Diese Gegen-

leistung muss einen Ertrag oder einen Aufwand in einer

kaiendermäßig oder auf andere Welse genau bestimm-

baren Zeit nach Inde der Bilanzierungsperiode darstellen.

Im Gegensatz zu den transitorischen Rechnungsabgren-

zungsposten finden sich die Sachverhalte, bei denen die

Aufwands- und Ertragswirkung vor dem entsprechenden

ZahlungszeltpunlCr Ilegt, unter den sonstigen Verbindlich-

keiten bzw. sonstigen Vermögensgegenständen wieder.

Al<tive Rechnungsab grenzungsposten müssen grunds ätz-

lich auch Vermögenswerte im wirtschaftlichen Sinne ver-

körpern, weil wj.rtschaftl ich wertlose Rechte nicht als

Rechnungsab grenzungsposten aktiviert werden dürfen

(vgl. Moxter zool: go).

Da der Zeitpunkt von Sportveranstaltungen in der Regel

kaiendermäßig feststeht oder zumindest der Zeitraum der

Veranstaltungsdurchführung genau bestimmbar ist,

kommt für den Kaufpreis, den ein Erwerber schon j.n den

Vorperioden gezahlt hat, ein Ansatz als transitorischer

Rechnungsabgrenzungsposten in Frage. Dles betrifft z. B.

große Sportereignisse, aber auch periodische Ligawett-

bewerbe, deren Übertragungsrechte auf lahre hinaus ver-
ochen rnrerden lso rr a:die Rechte an der Fußball-Bun-

desliga und der Formel r). Die Kriterien für den Ansatz

eines transitorischen Rechnungsabgrenzungspostens

sind erfrillt: Es wurden Auszahlungen geleistet, die in einer

späteren Periode zu Aufwand führen, und der Zeitraum

der Aufwandswirkung ist genau bestimmbar, weil der

Veranstaltungstermin feststeht.

Auszahlungen für Verträge über Übertra gun gsrechte

sind dann Aufwand, wenn Zahlung und Leistung in ein

und derselben Periode hegen. Fallen Zah,lung und Leistung

von Sportrechteverträgen insoweit zeitlich auseinander,



dass ein Bilanzstichtag dazwischen liegt, so ist an diesem

also ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten beim

Erwerber zu bilden. In der Periode, in der die Vermarltung

stattfindet, ist der Rechnungsabgrenzungsposten schließ-

Iich erfolgswirksam aufzulösen. Ist eine zeitversetzte Aus-

strahlung oder eine zusammenfassende Berichterstat-

tung gepiant, ist der Posten am Tage der Veranstaltung,

also zum Zeitpunkt des Überg4ngs der wirtschaftlichen

Verfugungsmacht, in das Umlaufuermögen umzubuchen.

Dort wird bis zum Tag der Ausstrahlung der Sportsen-

dung ein Senderecht ausgewiesen, welches am Tag der

Ausstrahlung erfolgswirksam zu erfassen ist. Da Sport-

übertragungsrechte an elne strikte zeitiiche Aktualität

gebunden sind, ist es nahezu ausgeschlossen, dass Sport-

übertragungsrechte auf Dauer dem Rundfunkuntemehmen

dienen können. Die in Anbetracht des A]luaiitätsbezugs

objelCciv aus der Sache selbst und aus deren Verwertungs-

möglichkeiten resultierende, nicht auf Dauer ausgelegte

Zweckbestimmung untersagt - unabhängig vom Willen

des bilanzierenden Kaufmanns - eine Zuordnung des Sport-

übertragungsrechts zum Anlagevermögen (v91. grund-

sätzlich zum unterschiedlichen Ausweis von Anlage- und

Umlaufvermögen Hütten/Lorson 2o04: Rn.43; vgl. speziell

zur Frage nach dem Ausweis von Femseluechten im Anlage-

odel Umlaufvermögen Herzigtgg9: zz7). Anderer Ansicht

sind Söffing/Schmalz, die in nicht näher speziflzierten

Ausnahmefäilen einen Ausweis im Anlagevermögen

zulassen (vgl. Söffing/Schmaiz g) e: zze).

3.4 Bi lanzie l le  Behandlung von Ris iken

Die Zahlungsbereitschaft der Werbeindustrie hängt

direkt von den Kontaktpotentialen der Zielgruppen ab
(vgl. Köcher zoo2:40). Bei Sportereignissen isthiefürnicht

zuletzt die Teilnahme national bekannter Persönlich-

keiten ausschlaggebend. Hieraus resultiert ein höheres

Risikopotential für dle Sender, weil der Ausfall einer für

die nationalen Zuschauer wichtigen Persönlichkeit i. d. R.

nicht zum Eriöschen des Sportrechtevertrags führt. Der

Sender ist trotz eines eventuell nachlassenden Rezipien-

teninteresses - konkret also einer geringeren Zuschauer-

akzeptanz - zur Erfüllung seiner monetären Leistungen

verpflichtet. Einzlg dle Sendepflicht muss in Abhängig-

keit von den vertraglichen Regelungen gewöhnlich nicht

aufrechterhalten werden (vgl. Rodewald 1995: zro4). Vor

diesem Hintergrund und in Anbetracht der hohen Prei-

se sowie der damlt für den Erwerber einhergehenden

Wesentlichkeit der Übertragungsrechte ist gemaß dem

Imparitdtsprinzip scNießiich handelsrechtlich zu prüfen,

ob zum Biianzstichtag alle Veriuste berücksichtigt wur-

den, die bis dato entstanden sind. Lässt slch eine Verlust-

e rw artun g aus d e m S p ortre chtev ertr ag hinr e i che n d k on -

kretisieren,ist eine Drohveriustrückstellung (vgl. $ 249 Abs. t

HGB) zu bilden (vgl.Kessier )992: 342;m.w.N. HerziS 1998: 234;

Kessler r999; Hayrr/Waldersee 2oo3: r66). Steuenechtlich ist

eine vergleichbare RückstellungsblJdung gemäß ! 5 Abs.4a
ESIG seit In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Fortsetzung der

Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober t997 jedoch

nicht zulässig.
Die E rmittlung des V er pfli chtun g süb e r s chu sses erfolgt

durch Bewertrrng alier greifbaren Erträge (Werbeeinnahmen,

EinnalLmen aus Nebenrechten und sonstige wirtschaftliche
Vorteile) und Aufwendungen (im Wesentlichen die Kauf-
preiszahlung) des Fernsehsenders aus dem Vertrag, wobei
auf die beabsichtigte Verwendung der Übertragungs-
rechte abzusteiien ist (vgl. zur Rückste]lungsberechnung

Herzig r9g8:44). Führte der Veftragsabschiuss über die

Rechte vor dem Bilanzstichtag noch nicht zur Auszahlung,

ist der Saldo zwischen allen greifbaren Ertragen und dem
Wert der eigenen Verpflichtungen im Sinne der Aufwen-

dungen als Rückstellung für drohende Verluste aus schwe-

benden Geschäften zu passivieren. Sind;edoch bereits

Auszahiungen erfolgt, die schließltch als aktiver Rech-

nungsabgrenzungsposten biianziert werden, bleibt zu
klären, ob der erwartete negatlve Erfolgsbeltrag zum Bi-

lanzstichtag als,,außerpianmäßige Abschreibung" des
Rechnungs abgrenzungspostens oder als Drohverlustrück-
stelJung antizipiert werden sollte (vgl. Baetge et ai zoo3:

4or). Da das deutsche Handelsrecht nur Abschreibungen
auf das Anlage- und Umiaufvermögen sowie Bilanzie-
rungshilfen kennt, kommt für die Darstellung des nega-
tiven Erfolgsbeitrags lediglich ein Ausweis als Drohver-
Iustrückstellung in Betracht.

4 Sportrechteverträge nach IFRS

4.r Rechtsrahmen und Zielsetzung

Int e r n ati o n al A c c o untin g St an d ar d s (lAS ) vr,'urden blsher

vom 1973 gegründeten Internat ional  Account ing Stan-

d ar dp C ommi tf ee (IAS C) entwickelt (vgl. Buchhol z z o o] : l).
Mitt lerweile übernimmt das International Accounting

Standards Board (IASB) die Entwicklung und Verabschiedung

der Standards, die nunmehr als International Financial

Reporting Standards (IFRS) bezeichnet werden. Das Frame-

work, welches das theoretische Rahmengebilde enthält,

stellt deren Grundlage dar und wird durch dle verbind-
]ichen Standards und die,,interpretations" des Standing

Interpretations Committee (SIC) bzw. von dessen Nach-

folger, des International Financial Reporting Interpreta-

tions Committee (IFRIC), vervollständjgt. Die IFRS betonen

weniger den im deutschen HGB vorherrschenden Gläubi-
gerschutzgedanken, sondern rücken den Anlegerschutz in

den Mlttelpunkt. Mit den nach iFRS erstellten Jahresab-

sch]üssen sollen vor aliem entscheidungsrelevante Infor-
mationen für die Eigenkapitalgeber zur Verfugung gestellt

werden. Grundlegende Prrnzlpien sind dabet die ,,fair

MW 1 l2oo4  t . Jah rgang



'  : . 1  - ; , :

'  I  I  I  i  i  I  ;  :  i  l '

presentation" undder ,,true andfairview". Die IFRS werden

als weltweite Standards betrachtet. Im europäischen Raum

sind sie für börsennotierte Konzernunternehmen auf-

grund der EU-Verordnung vom r9. juli zooz grundsätzlich

ab zoo5 Pflicht. Ais Problem erweist sich jedoch die derzeit

feh-lende Anerkennung der nach IFRS erstellten Abschlüsse

an den US-amerikanischen Börsen (vgl. Pellens 2o01: 61;

Kieekämper et al. zooz:rz8).
Die IFRS kennen keine branchenspezifischen Bilanzie-

rungsregeln für Film- und Übertragungsrechte, weshalb

diese im Grunde unter die allgemeinenAbbildungsregein

firr immaterielie Vermögenswerte fallen. Beim Fehien ei-

nes IFRS und einer interpretation des SIC/IFRIC eriauben es

die Vorschriften jedoch, auf anerkannte Branchenpräkti-

ken anderer Standardsetter zurückzugreifen (vgl. IAS r.zz),

soweit hieraus kein Konflikt mit bestehenden IFRS-Nor-

men resultiert. Unter anderem vor dem Hintergrund der

äquivalenten Zielsetzungen der Rechnungslegungsnor-
mensysteme ist es speziell zur Bilanzierung von Filmrechten

sachgerecht, sich an den branchenspezifischen US-ameri-

kanischen Vorschriften zu orientieren und die vorgenannte

Regelungsiücke durch die Anwendung der US-GAAP zu

s chließen (vgl. Küting / Zwirner 20 o1.:1]; Ruhnke /Neriich

2oo3; Bröse] 2oo4). Wie nachfolgend im Rahmen der Bilan-

zrerung von Sportübertragun gsrechten nach US -GAAP

noch darzustellen sein wird, exlstiert zur Bilanzierung von
(Sport-) Übertragungsrechten jedoch auch in den USA

keine explizite branchenspezifische Vorschrift. Für die

Bilanzierung der Übertragungsrechte nach IFRS ist des-

halb auf dle allgemeinen Abbildungsregeln für imma-

terieil e Vermögenswerte zurückz ugreifen.

4.2 Behandlung des Übert ragungsrechts

Der Allivierung nach IFRS iiegt eine zweistufige Ansatz-

konzeption zugrunde (vgi. hierzu Baetge et al. zoo3' 16z).

Ein Sachverhait wird nur in die Bilanz aufgenommen,

wenn die Kriterien in beiden Schritten erfullt werden. Im

ersten Schrittist zu prüfen, ob ejnTatbestanddle Definitions-

kriterien elnes Vermögensweftes erfullt (vgl. fAS F 47-68).
im Unterschied zum HGB kennen die internationaien

Normen die Bezeichnung,,Vermögensgegenstand" nicht.

Der Begriff ,,asset"wird i. d. R. mit ,,Vermögenswert" iber'

setzt. Eln Vermögensweri liegt gemäß den IFRS vor, wenn

eine Ressource vom Untemehmen kontrolliert wird, sie ein

Resuitat vergangener Aktivitäten ist und das Potential fur

zukünftigen wirtschaftiichen Nutzen innehat (vgl fAS F +g).
Diese Vermögenswertdeflnition ist somit weiter gefasst

als der deutsche Vermögensgegenstandsbegriff, weil eine

Verwertbarkeit nicht erforderlich ist. Auch dre altiven Rech-

nungsabgrenzungsposten entsprechen somit den - auf-

grund ihrer Nutzenorientierung im Vergleich zu den Ver-

mögensgegenstandsmerkmaien nach den deutschen GoB

wesentlich dynamischeren - Vermögenswertkriterien. Zu
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den obigen Kriterien des iAS F 49 kommen gemäß IAS 38.7
spezieli für immaterielle Vermögenswerte die Anforde-

rungen hinzu, dass diese - im Sinne von separierbar - eln-

deutig identiflzierbar sein sollen und ihre Anschaffungs-

oder Hersteiiungskosten zuverlässig ermittelt werden

können. Im zweiten Schritt ist zu beurteilen, ob der Ver-

mögenswert den Deflnit ionskriterien eines Bilanzpos-

tens genügt (vgl. IAS F 8z-9r). Der Vermögenswert kann in

der Biianz angesetzt werden, wenn es wahrscheirLlich ist,

dass ein mit ihm verbundener Nutzen dem Unternehmen

zufließt oder von ihm abfließt sowie eine zuverlässige Be-

werfung des Postens mögiichist (vgl. L{S F 83 bzw.IAS 38.19).
Ein schwebendes Geschäft liegt (unabhängig von den

angewandten Rechnungslegungsnormen) vor, wenn ein

Kaufuertrag abgeschlossen, aber noch nicht erfullt wurde

(vgl. Buchhoiz 20 03: 97). Verträge über Sportübertragungs-

rechte slnd bis zut Veranstaltung regelmäßig schwebende

Verträge. Der Schwebezustand endet erst mit dem Erful-

lungsgeschäft, also zum Zeitpunkt der Sportveranstaltung

mit dem Verzicht des Veranstalters auf seine Abwehr-

ansprüche. Im Mittelpunkt stehen somit nlcht die Rechte

aus dem Vertrag, sondern die periodengerechte Abglen-

zurLg der vertragLich vereinbarten Zahjungen, falls zwischen

Erwerb der Rechte und Veranstaltung ein Bilanzstichtag

liegt. Auch wenn innerhalb der IFRS keine expiiziten Re-

gelungen für den Ansatz von Rechnungsabgrenzungs-
posten existieren, rst bei der Verbuchung von Aufwen-

dungen (undErträgen) gemäß dem allgemeinen Grundsatz

der Periodenab grenzung (,, accrual prin ciple " ; v gI. IAS r. z 5)
vorzugehen (vgl .  Baetge et  a i .  zoo3:485).  Die Auszah-

lungen für Übertragungsrechte slnd - wie nach HGB -

(erst) Aufwand der jeweil igen Periode, in der die Veran-

staltung stattfindet.

4.3 Bi lanzie l le  Behandlung des Kaufpre ises

,,Ein im HGB ais Rechnungsabgrenzungsposten bilanzler-

ter Sachverhait ist ln einer IAS/IFRS-Bilanz immer dann

anzusetzen, wenn er die Definition eines asset oder einer

liabilrty erfullt" (Baetge et al. zoo3:485). Da die vor dem Bi-

lanzstichtag anfallenden Auszahlungen für Sportübertra-

gungsrechte einer nach dem Bilanzstichtag stattfindenden

Veranstaltung gemäß HGB als aktiver Rechnungsabgren-

zungsposten zu bilanzieren sind, bleibt demzufolge zu

prüfen, ob es sich bei den Sportübertragungsrechten um

sog. Vermögenswerte gemäß IFRS handelt. Werden Rechte

auf Sportübertragungen durch den Käufer, also klassisch

den Fernsehsender, vertragiich erworben, sind sie identifl-

zierbar und können vom Unternehmen kontrolliert werden.

Sie versprechen dem Femsehsender einen wahrsche jnlichen

zukünftigen wirtschafti ichen Vorteil. Zudem slnd die

dafür erforderlichen Aufwendungen im Sinne des vertrag-

lich festgeiegten Kaufpreises zuveriässig bewertbar. Ein

Vermögenswert i. S.von IAS F 49 bzw.lAS 38.7 iiegt also vor.



Bereits getätigte Auszahlungen, die erst in den Folge-
perioden zu Aufwand werden, sind zum Bilanzstichtag
gemäß IAS r.z5 abzugrenzen. Da für Rechnungsabgren-
zungsposten nach iAS i.66 keine eigenständige Bllanz-
position vorgesehen ist, sollte insbesondere in Anbetracht
der filr Sportübertragungsrechte zu verzeichnenden ho-
hen Preise ein zusätzlicher Posten gemäß IAS t.67 einge-
fügt werden. Dieser kann die Bqzeichnung,,Rechnungs-
abgrenzungsposten" (,,prepaid expenses') erhalten (vgl.

Buchholz 2oo3: 1o5). ist aufgrund bereits getätlgter,jedoch
relativ unbedeutender .Ausgaben kein eigenständiger
Posten erforderlich, ist auch ein Ausweis unter der Position

,,Forderungen aus l ieferungen und Leistungen und
andere Forderungen" (,trade and other receivables') denk-
bar  (vg l .  Baetge et  a l .  zoo3:486). In beiden Fä1len is t  d ie
nach IAS r.57 erforderliche Zuordnung zum kurz- oder zum
Iangfrlstigen Vermögen davon abhängig, ob dle Veransta-l-
tung innerhalb eines Jahres (,,current asset") oder erst
danach (,non-current asset') stattfinden wlrd.

4.4 Bi lanzie l le  Behandlung von Ris iken

Elne Passivierungspfllcht fur Rückstellun gen (,provisions')

besteht gemäß IAS 37 r4 wenn eine gegenwärtige recht-
lichd oder auch faktische Verpflichtung, dle auf einem in
der Vergangenheit iiegenden Ereignis beruht, vorliegt, der
Ressourcenabfluss mit einer Wahrscheinlichkeit von über

5o % (vgl. L\S 37.23) erwartet wird und die Verpflichtungs-
höhe zuverlässig geschätzt werden kann. Aus IAS 37.66-69
ergibt sich explizit auch für drohende Verluste aus schwe-
benden Verträgen eine Rückstellungspfl icht.

Handelt es sich also um sog. belastende Verträge (,onerous

contracts'), müssen jene Veriuste berücksichtigt werden,
deren unvermeidbare Kosten bei Vertragserfuliung höher
sind ais der voraussichtliche wirtschaftliche Nutzen (vgl.
Buchholz zoo]: jl). Dle Bewertung sollte grundsätzlich
zum sog. besten Schätzwert erfolgen (vgl. IAS 3786-4r),
also ,,mit dem Betrag, der bei vernünftiger Betrachtung zur
Erfüllung der Verpflichtung notwendig wäre" (Buchholz

zool: g8). Lässt sich ein Erwartungswert ermitteln, rst
dieser bei der Rücksteliungsbewertung zu berücksichtigen
(vgl. IAS 37 39). Maßstab firr unvermeidbare Kosten sind
die im Fa-lle eines Vertragsausstlegs mindestens anfalLen-
den Nettokosten (vgl. IAS :2.68).

Bevor jedoch für einen belastenden Vertrag eine Rück-
steliung zu passivieren ist, muss gemäß IAS 37.69 ber den
Vermögenswefcen, die mit dem Vertrag verbunden sind,
der entsprechende Wertminderungsaufwand erfasst wer-
den. Da Sachverhalte, die nach HGB den Ansatz eines ak-
tiven Rechnungs abgrenzungspostens bedingen, nach IFRS
oftmals - und so auch im Zusammenhang mlt den hier
dlskutierten Sportübertragungsrechten - einen Vermö-
genswert darstellen, erglbt sich im Verglelch zum HGB ein
wesentLicher Unterschied: Sind bereits Auszahlunsen fur
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die Sportübertragung erfolgt, die schließlich als Vermö-
genswed aktiviert wurden, müssen die den bei Vertragser-
fullung vorausslchtlichen wirtschaftlichen Nutzen über-
steigenden unvermeidbaren Kosten zum Bilanzstichtag
ais,,außerplanmäßige Abschrelbungen" der Position antr-
zipiert werden. Führte der Vertragsabschluss über die
Rechte vor dem Bilanzstichtag noch nicht zur AuszahJung,
ist der negative Saldo zwischen allen greifbaren Erträgen
und dem Werl der eigenen Verpflichtungen vergleichbar
der handelsre chtlichen Vorgehensweise als Drohverlustrück-
steliung (vgl. Hayn/Waldersee 2oo]:166) zu passivieren.

5 SportrechteverträgenachUS-GAAP

5.1 Rechtsrahmen und Zielsetzung

Der Zugang zum US-amerikanischen Kapitalmarkt erfoigt
derzelt nur über eine Rechnungsiegung nach United States
Generally Accepted Accounting Principles, den US-GAAP
(vgl. nachfolgend Buchholz 2oo3t 4).Diese Forderung stellt
die amerikanische Weripapieraufsichtsbehörde Securities
and Exchange Commission (SEC). Mit der Entwicklung der
US-GAAP ist das Financral Accounting Standards Board
(FASB) befasst. Die theoretischen Grundlagen der US-GAAP
sind in den Statements of Financial Accountlng Concepts
(SFAC) verankert und bilden das ,,Conceptual Framework".
Daneben existieren die Statements of Financiai Accounting
Standards (SFAS) sowie deren Interpretationen. Schließlich
gibt es weitere Vorschriften mit verbindlichem Charakter
(2. B. APB Opinions) sowie Vorschriften mit Empfehlungs-
charakter [2. B. Statements of Position (SOP) des American
Institute of Certified Pubhc Accountants (AICPA), der ameri-
kanischen Wirtschaftsprufervereinigungl. Bei den US-GAAP
handelt es sich - wie bel den IFRS - um anleger-/ investor-
orientierle Rechnungslegungsstandards. Hauptadressaten
des lahresabschiusses slnd die Eigenkapltalgeber, für die
entscheidungsrelevante Informationen zur Verfu gung ge-
stellt werden sollen. Oberstes Prinzip ist dle erforderliche,,,fair
presentation" der wirtschaftlichen Lage des Untemehmens.
Dabel wird davon aus ge gangen, das s eine Anwendung der
US-GAAP immer zu einer solchen fuhrt. Zwar erheben die
US-GAAP keinen Anspruch auf einen weltweiten Standard,
erlangen diesen Status aber indirekt aufgrund der lnterna-
tionalen Bedeutung des US-amerikanischen Kapitalmarkts.

Für die Filmbranche stehen in den USA ausführllche
fiim- und medienspezifische rechnungsle gungsrelevante
Vorschriften zur Verfugung. Derzeit gilt fur die,,Producers
and Distributors of Motion Piclure Fllms" der lm Juni zooo
veröffentlichte SFAS r39, der den seit r98r gültigen SFAS 53
(,,Financial Reportlng by Producers and Distributors of
Motion Picture Films") ablöste. Dieser verwelst rnsbe-
sondere auf den SOP oo-z ,,Accounting by Producers or
Distributors of Films" des AICPA. Hienn werden u. a. die

Fit:':'-
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branchenspezifischen Kostenbestandteile der Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten für Filmrechte dargestellt.

Darüber hinaus hat das FASB für erworbene Lizenzrechte

aus Lizenzverträgen berelts,rg8r den SFAS 63 ,,Financial
Reporting byBroadcasters" herausgegeben, der die Normen

des SOP 75-5 erweitert. SFAS 63 stellt Standards frir die Bi-

lanzierung von Fernsehsendern dar, weiche eine Vergleich-

barkelt der Abschlüsse gewährleisten sollen. Ausfüh-

rungen zu Übertragungsrechten finden sich hierin jedoch

nicht, weshalb nachfolgend eine Analyse der bilanzielen

Behandlung von Sportübertragungsrechten vorwie gend

anhand allgemeiner Vorschrift en erfolgen muss.

5.2 Bilanzielle Behahdlung des Übertragungsrechts 
'

Die allgemeinen Ansatzvorschrift en für Vermögenswerte

nach US-GAAP ähneln den Vorschriften der IFRS. Ein Ver-

mögenswefi zeichnet sich gemäß SFAC 6.25 dadurch aus,

dass er einen zukünftlgen wirtschaftlichen Vorteil verkör-

pert, der vom Unternehmen kontroiliert wlrd und Resultat

vergangener Handlungen ist. Gemäß SFAS t4t.39 muss ein

immaterielier Vermögenswert aktiviert werden, wenn er

eindeutig identif i.zierbar ist, eine begrenzte Nutzungs-

dauer hat sowie einzeln übertragbar ist.

Auf Übertragungsrechte trifft dies regelmäßig zu. Aller-

dings muss in dem hier betrachteten Kontext wiederum

beachtet werden, dass zwischen Verzicht des Veransta-lters

auf seine Ansprüche auf Unterlassung der Übertragung

und Zahlung des Kaufpreises eln Schwebezustand herrscht.

Auch nach US-GAAP endet der Schwebezustand erst mit

dem Erlullungsgeschäft, welches durch den Verzicht des

Veranstalters auf seine Abwehransprüche vollzogen wjrd.

Die Auszatrlungen fur Übertragungsrechte sind somit - ge-

mäß dem Grundsatz der Periodenabgrenzung - auch nach

US-GAAP Aufwand in der Periode, in dem die Veranstaltung

durchgefuhrt wird. Die Abbildung der Rechte scheitert - wie

nach HGB und IFRS - a-lso am Schwebezustand

5.3 Bi lanzie l le  Behandlung des Kaufpre ises

Ein Biick in die branchenspezifischen Regelungen kommt zu

unterscluedlichen Ergebnissen: Gemäß SFAS 63.3 ist firr Pro-

grammrechte eirL Ansatz nur möglich, wenn das Programm

für die erste Ausstrahlung zur Verfugung steht, es vom Li-

zenznehmer im Rahmen der vertragiichen Vereinbarungen

akzeptiert ist und die Kosten bekannt oder eindeutig er-

mittelbar sind. Da es sich bei den Verträgen über Über-

tragungsrechte regelmäßig um schwebende Verträge

handelt, deren Erfullung erst mit der Veranstaltung selbst

und damit meist erst am Sendetag gegeben ist, kommt ein

Ansatz nach SFAS 63 vor allem hinsichti ich der erstge-

nannten Anforderung nicht in Frage.

Eine weitere Ansatzmöglichkeit eröffnet gegebenenfalls

SFAS 5o ,,Reporling in the Record and Music Industry", der
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nach herrschender Meinung auch für andere Lizenzen gilt
(vgl. hlerzu Pellens 2oo1: 1l!). Gemäß SFAS 5o slnd fur die

Bilanzierung sonstiger erworbener Lizenzen die Zah-

lungsmodaiitdten von Bedeutung. Erfolgt eine einmaiige
(An-) Zahlung, so ist dlese zunächst zu aktivieren. Bei peri-

odischen Zahlungen sind diese nach dem Prinzip der sach-

lichenAbgrenzung (,matching principle') als Aufwand der

Periode zu behandein. Die Kaufpreiszahiung für Sport-

übertragungsrechte sollte demnach als aktiver Rech-

nungsabgrenzungsposten (,,prepaid expenses') in der Bi-

lanz ausgewiesen werden (vgl. Buchholz 2oo3: ri4), wenn

der Aufwand mit der Sporiveranstaltung bzw. deren Aus-

strahlung erst in einer späteren Periode als die Auszah-

Iungen zu berücksichtigen ist. Entsprechend der nach

US-GAAP dominierenden Darstellung nach der Liquidier-

barkelt erfolgt - ähnlich wle gemäß IFRS - die Zuordnung

zum kurz- oder zum langfristigen Vermögen ln Abhängig-

keit von der Durchführung der Veranstaltung: Wird die

Veranstaltung innerhalb des nächsten Jahres durchge-

führt, sollte die Zuordnun gzu den,, current cssets " erfolgen,

ansonsten zu den,,non-current assets". Die aktiven Rech-

nungsabgrenzungsposten erfüllen dabei auch gemäß US-

GAAP die Kriterien eines Vermögenswertes.

5.4 Bi lanzie l le  Behandlung von Ris iken

Gemäß US-GAAP sind sog. ,,Contingent Liabil it ies" f i jr

zum Bilanzstichtag noch nicht rechti ich entstandene,

wahrscheinliche Verpfl ichtungen, deren Höhe zuverlässig

schätzbar oder bekannt ist, zu bilden. Zu diesen Verpflich-

tungen zählen vor aliem voraussichtl iche Verluste aus

schwebenden Verträgen (vgl. Buchholz zoo3: roz). Es be-

steht eine Rücksteliungspflicht, wenn das Unternehmen

eine Verpfl ichtung eingegangen ist, der es sich nicht

entziehen kann. Die Wahrschelniichkeit der Belastung

muss über 5o % liegen. Die Kriterien für den Ansatz der

Rücksteilung ähneln den Anforderungen der IFRS, alier-

dings ist im Unterschied zu den Regelungen des tAS 37 bei

Einzelrisiken der Wert mit der höchsten Eintrittswahr-

scheinlichkeit zurückzustellen. Entsprechend CON 6.252

dürfen Drohverlustrücksteliungen für schwebende Be-

schaffungsverträge nach US-GAAP nur gebildet werden,

wenn dle Kriterien des SFAC 6.25 erfüllt und die Ver-

mögenswerte dementsprechend aktivierungsfähig sind
(vgl. Hayn/Waldersee zo o]: ß6).

6 Zusammenfassung

Sportübertragungsrechte umfassen alle Befugnisse, die

notwendig sind, um eine Sportveranstaltung zu über-

tragen. Diese Übertragung basiert nicht auf einem ur-

heberrechtlich geschützten dinglichen Verwertungsrecht,

sondern auf dem Verzicht des Veranstalters auf seine



Ansprüche auf Unterlassung der Sportübertragung' Da

dieser Verzicht nur am Tag der Veranstaltung erbracht

werden kann, handelt es sich bel Sportübertragungsrech-

ten bls zur Durchfiihrung der Veranstaltung regeimäßig

um schwebende Verträge. Die Analyse der bilanziellen Be-

handlung von gegen Entgelt erworbenen Sportübertra-

gungsrechten aus Sicht werbefinanzierter Fernsehsender

hat gezeigt, dass eine Abbildung der hler in Rede stehen-

den Rechte in allen betrachteten Regelungskreisen am

herrschenden Schwebezustand scheitert. Ebenfalls in

allen Regelungskreisen hat - zwecks erforderlicher perio-

dengerechter Aufwandsverrechnung - zum Bilanzstich-

tag eine Abbildung der vor dem Übertragungszeitpunkt

geleisteten Zahlungen als aktiver Rechnungsabgren-

zungsposten (,,prepaid expenses") zu erfolgen. Während

die internationalen Normen (IlnS und US-GAAP) hierbei

das Vorhandensein eines sog.,,asset" anerkennen, erfolgt

nach HGB zwar eine historisch bedingte Trennung von

Vermögens ge genständen und aktiven Rechnungsab gren -

zungsposten (vgl. Moxter zool: 89), eine Akcivierung det

Rechnungsab grenzungsposten darf unterdessen hier eben-

falls nur erfolgen, wenn diese auch Vermögenswerte tm

wirtschaftlichen Sinne verkörpern. Schließ1ich ist in allen

Regelungskreisen für eventuell bestehende Verpfl ich-

tungsüberschüsse aus dem schwebenden Geschäft - bei

Vorliegen der normenspezifischen Voraussetzungen -

eine Risikovorsorge vorzunehmen, wobei einerseits zu

beachten ist, dass Unterschlede hinsichtl ich der Bemes-

sung einer zukünftigen Verpfl ichtung bestehen, und

andererseits der erwartete Verlust - je nach Rechnungs-

legungsnorm - gegebenenfalls als aktivischer Wertab-

schlag oder als passivielce Rücksteliung zu antizipieren ist'
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